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FIRMENKUNDENGESCHÄFT

Gründungs-Boom  
durch Corona?

Seit langem hat die Marktforschung ei-
nen engen Zusammenhang zwischen 
Wirtschafts- und Beschäftigungslage 
einerseits und dem Gründungsgesche-
hen andererseits ausgemacht. In wirt-
schaftlich guten Zeiten mit geringer 
 Arbeitslosigkeit sinkt demnach die Grün-
dungsbereitschaft, in schwierigen Zeiten 
steigt sie hingegen an. Oftmals handelt 
es sich dabei dann um eine Art „Not-
gründung“, großenteils in der Soloselbst-
ständigkeit. In der Corona-Krise scheint 
das nicht anders zu sein. Das legen die 
Ergebnisse einer Ende Oktober 2020 im 
Auftrag der MBH Corporation PLC von 

-
gung von 12 800 deutschen Erwachse-
nen nahe. 324 800 Deutsche haben 
demnach während der Corona-Krise ein 
eigenes Unternehmen gegründet. Wei-
tere 22 Prozent planen noch zu gründen. 
58 Prozent davon wollen dies innerhalb 
der nächsten zwölf Monate tun. 

Als Grund für die Gründung eines eige-
nen Unternehmens gibt jeder Vierte 
eine Gehaltskürzung am Arbeitsplatz 
an, während 22 aufgrund der Krise ihre 
Lebenseinstellung geändert haben. Et-
wa 21 Prozent glauben eine Marktlücke 
für die Art von Unternehmen erkannt zu 
haben, die sie gründen wollen. 20 Pro-
zent wurden entlassen und können kei-

begründen ihre Entscheidung damit, 
dass sie immer wieder beurlaubt 
 werden.

An der Spitze der geplanten Gründun-
gen stehen Einzelhandelsunternehmen 
(20 Prozent), 15 Prozent wollen Unter-
nehmen der verarbeitenden Industrie/
des Maschinenbaus gründen. Jeweils 11 
Prozent der künftigen Unternehmen sol-
len Gastronomiebetriebe oder Unter-
nehmen in der Finanzdienstleistungs-
branche sein. 35 Prozent der potenziellen 
Gründer wollen dies auf eigene Faust 
tun. 39 Prozent beabsichtigen jedoch, 
ein Familienunternehmen zu gründen, 
wobei 30 Prozent dies mit ihrem Ehe-
partner/Partner, 6 Prozent mit ihren El-
tern und 3 Prozent mit einem Geschwis-
terteil planen.      

Ob die als Folge der Corona-Beschrän-
kungen erwartete Insolvenzwelle in der 
Folge durch ein lebhaftes Gründungs-
geschehen teilweise kompensiert wer-
den kann, ist allerdings noch längst 
nicht ausgemacht. Das Research der 
KfW zumindest sieht in ihrem am 17. 
Dezember 2020 veröffentlichten „Nach-
folge-Monitoring Mittelstand 2020“ 
keine Anzeichen für einen Gründungs-
boom – weder beim Gründungsge-
schehen im Allgemeinen noch bei 
 Übernahmegründungen im Speziellen. 
Zumindest für 2020 wird – wie schon 
2019 – eher ein weiterer Rückgang  
der Übernahmegründungen erwartet. 
Dafür liefern die Befragungs ergebnisse 
vor und nach dem ersten Lockdown  
im Frühjahr erste Anzeichen, dass die 
Wahrscheinlichkeit von Stilllegungen 
an stelle einer Nachfolgeregelung durch 
die Krise steigt – und das vermutlich um-
so stärker, je länger die Krise andauert. 

Kurzfristige Nachfolgeplanungen kön-
nen demnach bisher trotz der Kreise 

weitgehend aufrechterhalten werden. 
Der mittelfristige Generationenwechsel, 
so die Befürchtung der KfW, könnte je-
doch ins Stocken geraten. So waren 
Übergaben, die in drei bis fünf Jahren 
umgesetzt werden sollen, im Jahr 2020 
seltener in Planung als 2019 (7 versus 10 
Prozent). Ein Misslingen der Nachfolge 
droht aktuell vor allem bei rund 17 Pro-
zent der Unternehmensinhaber, deren 
Rückzug in den kommenden zwei Jahren 

-
zent auf der Nachfolgesuche, 3 Prozent 
haben bislang nur Informationen ge-
sammelt, 5 Prozent sind noch gar nicht 
in die Nachfolgeplanung eingestiegen. 
Ihnen droht ein verzögerter Rückzug aus 
dem Unternehmen oder eine unfreiwilli-
ge Stilllegung.  Red.

GIROKONTENVERGLEICH

Eine europäische Blamage

Seit dem 31. Oktober 2018 muss in je-
dem EU-Mitgliedstaat mindestens eine 
unabhängig betriebene Vergleichsweb-
site zur Verfügung stehen, die einen Ver-
gleich von Zahlungskonten, also primär 
Girokonten, nach vorgegebenen, klaren 
und objektiven Kriterien ermöglicht. Der 
Vergleich muss mindestens die Entgelte 
für die maßgeblichen Zahlungskonten-
dienste, das Filialnetz und die Anzahl der 
Geldautomaten, an denen unentgeltlich 
Bargeld abgehoben werden kann sowie 
den Dispo-Zins satz umfassen. So sieht 
es die bereits 2016 verabschiedete eu-
ropäische Zahlungskontenrichtlinie vor. 
Ob eine solche Vergleichsplattform von 
öffentlichen Stellen oder von privaten, 

wird, stellt die Verordnung dabei ins Er-
messen der Mitgliedstaaten. Das deut-
sche Zahlungskontengesetz sieht dafür 
eine marktwirtschaftliche Lösung vor, 
die durch die im Juli 2018 verabschie-
dete Vergleichswebsitesverordnung ge-
regelt wird. 

Hatte der Gesetzgeber gehofft, dass 
Verbraucher auf diese Weise die 

Vergleichsplattformen haben könnten, 
so ging diese Rechnung nicht auf.  
Als einziger Anbieter ließ sich das 

Allerdings gab es mit diesem Angebot 
immer wieder Ärger. Trotz des vom TÜV 

Angebot nicht geeignet gewesen, für 

Prozent der Onlinebanking-Nutzer in Deutschland verwenden 
eine App auf dem Smartphone oder Tablet für ihre Bank-
geschäfte. Damit werden Überweisungen oder Kontostands-
abfragen erstmals von einer Mehrheit per App erledigt. Vor 

einem Jahr lag dieser Anteil erst bei 47 Prozent. Das ist das Ergebnis einer 
Umfrage unter 1004 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom. Insgesamt nutzen demnach 73 Prozent der Bundesbürger Onlineban-
king. 58 Prozent von ihnen verwenden dabei zumindest hin und wieder ein 
Smartphone, 50 Prozent ein Tablet. Von denjenigen Onlinebanking-Nutzern, 
die mit Smartphone oder Tablet arbeiten, greifen 60 Prozent auf die App ihrer 
eigenen Bank zurück (Vorjahr: 58 Prozent). Die kostenlose App eines Dritt-

Fremd-App setzen ebenfalls 9 Prozent (Vorjahr: 5 Prozent). Nur noch jeder 
Vierte (25 Prozent) verwendet keine App, sondern den Internet-Browser auf 
Smartphone oder Tablet. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 31 Prozent.
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Verbraucher einen Überblick über ge-
eignete Kontoangebote am Markt zu 

-
rechtlichen Anforderungen, so die Vor-
würfe von Verbraucherschützern. 

Zum einen war das Angebot wohl nicht 
umfassend genug. Zum Stand Ende 
September 2020 umfasste der Giro-
kontovergleich lediglich 556 Kredit-
institute – und damit nicht einmal ein 
Drittel aller Institute in Deutschland, so 
der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv). Zudem wurde in mehr als 
90 Prozent der Fälle nur ein einziges 
Kontomodell erfasst. Zudem fanden 
sich teilweise deutlich veraltete Informa-
tionen. Und schließlich kam die Markt-
beobachtung des vzbv zu dem Schluss, 

tionierten. So wurden in vier von fünf 
überprüften Postleitzahlbereichen in 
Hamburg, Leipzig, München und Berlin 
Kontoangebote zentraler Sparkassen 
und Volksbanken nicht angezeigt. Die 
Verbraucherzentrale Nordrhein-West-
falen hatte überdies die irreführende 

in der Nähe anderer Angebote erfolg-
reich abgemahnt. 

Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) hat deshalb gegen Check24 
Klage vor dem Landgericht München  I 
eingereicht (Aktenzeichen: 33 O 15655/ 
20L). Das Unternehmen selbst bezeich-
net diese Klage als ungerechtfertigt. Man 
habe die gesetzlichen Vorgaben exakt 
umgesetzt – und im Vergleich zu anderen 
Ländern, in denen der Vergleich sich in 
Excel-Listen erschöpfe, mit einer über-

Mehrwert geschaffen. Einmal pro Quar-
-

gleich vom TÜV überprüft worden. Bei 
einer letzten Prüfung im November sei es 
zu keiner Beanstandung gekommen.

Dennoch hat das Unternehmen reagiert 

Girokontenvergleich „wegen unklarer 
Rechtslage“ nach nur fünf Monaten ab-
gestellt – verbunden mit dem Vorwurf 
an die Verbraucherschützer, die Ver-
braucher in Deutschland nun ohne eine 
Vergleichsseite dastehen zu lassen. An-
stelle einer Klage, so der Vorwurf, hätte 
man gemeinsam daran arbeiten sollen, 
das Angebot zu verbessern. So oder so 

-
zierter Girokonten-Vergleich nach den 
Vorgaben der EU-Zahlungskontenricht-

 

linie mehr online. Gerade angesichts 
des von Deutschland immer wieder ge-
übten „Gold-Plating“ bei der Umsetzung 
europäischer Vorgaben in nationales 
Recht, mit dem Deutschland sich oft 

genug als Europas Musterschüler prä-
sentiert, ist das eine Blamage. 

Hier besteht nun dringender Handlungs-
bedarf. Wie diese Lücke zu den europa-
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rechtlichen Vorgaben schnell geschlos-
sen werden kann, scheint fraglich. Da 
sich die vom Zahlungskontengesetz 
vorgesehene privatwirtschaftliche Lö-
sung offenbar nicht bewährt hat, liegt es 
nahe, jetzt auf einen öffentlich-recht-

lichen Träger zu setzen. Dazu müsste 
aber möglicherweise die Vergleichs-
websitesverordnung und vielleicht auch 
das Zahlungskontengesetz zunächst 
geändert werden. Vielleicht lässt sich 
das Dilemma jedoch auch durch die Ver-

gabe an einen unabhängigen Träger wie 
die Stiftung Warentest lösen. 

Denkbar wäre auch, die Aufgabe der 
BaFin in ihrer Verbraucherschutzfunk-
tion zu übertragen. Vielleicht wäre das 
sogar die effektivste Lösung. Denn da 
die Kreditwirtschaft der Aufsicht gegen-

sich so das Problem mangelnder Voll-
ständigkeit und Ak tualität vermutlich 
am leichtesten be heben. Was die Auf-
bereitung der von der BaFin erhobenen 
Daten angeht, ließe sich ja vielleicht die 
Expertise etablierter Vergleichsplatt-
formen mit einbinden. Red. 

VERSICHERUNGEN

Assekuranz fürchtet  
um Insurtechs 

Wenn es eines Beweises dafür be- 
durft hätte, dass die Finanzbranche 
Fintechs und Insurtechs nicht länger als 
Gegner, sondern in vielen Fällen als 
 geschätzte Kooperationspartner be-
trachtet, dann hat ihn der Gesamtver-
band der deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) Anfang Februar geliefert, 
als dessen Hauptgeschäftsführer Jörg 
 Asmussen Insurtechs gegenüber ver-
schärften Anforderungen der BaFin in 
Schutz nahm.

Dabei geht es um Folgendes. Die BaFin 
berichtet, es habe sich in der Aufsichts-
praxis gezeigt, dass Insurtechs ihre Ri-
siken in der Aufbauphase bisher nicht 
ausreichend berücksichtigt haben. Das 
beanstandet die Aufsicht und fordert, 
dass Unternehmen in der Aufbauphase 
ihre Risiken künftig angemessener als 

-
tiger, weil bei Investoren als Folge der 
Corona-Krise das Geld nicht mehr so 
locker sitze. Insgesamt sechs Insurtechs 
hat die  BaFin seit 2017 zugelassen. Bei 
ihrer Zulassung müssen Versicherungs-
unternehmen einen Organisationsfonds 
stellen. Bei künftigen Neugründungen 
will die BaFin darauf achten, dass 
 dessen Höhe die zunehmende Rolle der 
IT beim Vertrieb von Versicherungspro-
dukten widerspiegelt. Schließlich ist es 
gerade bei jungen Digitalversicherern 

-
baukosten auf lange Sicht ausreichend 

deshalb so hoch bemessen sein, dass er 
alle  erwarteten, realistisch prognos-
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tizierten Verluste von der Gründung bis 

tabilität  erfasst. 

Bei der Berechnung der versicherungs-
technischen Rückstellung sollten alle 
Unternehmen in der Aufbauphase die 
Kosten überwiegend ihrem Bestands-
geschäft zuordnen. Denn das prognos-
tizierte Neugeschäft ist in der Aufbau-
phase mit zu hohen Unsicherheiten 
behaftet, als dass man den Großteil der 
Kosten guten Gewissens dort verorten 
könnte. Das führt unter dem Strich zu 
einer höheren versicherungstechnischen 
Rückstellung.

Die Argumentation der BaFin ist an sich 
einleuchtend: Der Schutz der Kunden 
dürfe nicht geringer sein, nur weil sie 
sich bei einem jungen, innovativen Un-
ternehmen versichert haben. Und hat-
ten die etablierten Anbieter nicht immer 
„gleiches Recht für alle“ gefordert?

Dass der GDV die Ankündigung der 
 BaFin kritisiert, Versicherungslizenzen 
künftig nur noch dann zu vergeben, 
wenn Start-ups am Tag des Lizenzan-

nachweisen können, muss insofern er-
staunen. „Wir sind gegen Sonderregeln 
für Insurtechs, sowohl was großzügige 
Erleichterungen, aber auch was höhere 
Anforderungen betrifft“, sagte GDV- 
Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen 
in Berlin. Der Begriff „Sonderregeln“ zielt 
dabei auf die Aufsichtspraxis in den ein-
zelnen europäischen Ländern. „Mit den 
geplanten Sonderregeln verscheuchen 
wir Innovationen aus Deutschland“,  
so Asmussen. Heißt: Damit gehen der 
Branche potenzielle Kooperationspart-
ner verloren beziehungsweise wird es 

 
Ob das ein Grund sein kann, die Er-
kenntnisse aus mehreren Jahren Auf-
sichtspraxis – zumal in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten – nicht ins Aufsichtsregime 
einzuarbeiten, darf zumindest hinter-
fragt werden. 

In einem Punkt hat der GDV aber ver-
mutlich recht: Auch für bereits zugelas-
sene, aber noch in der Aufbauphase 

die Kritik des Branchenverbands, be-
deuten die Pläne der BaFin eine Ver-
schärfung. Wenn für Insurtechs, die 
teilweise bereits viel investiert haben, 
damit „mitten im Spiel die Regeln geän-
dert“ werden, wie es Asmussen formu-
liert, ist das sicher schwierig. Für solche 

Fälle wird sich jedoch mög licherweise 

PRIVATKUNDENGESCHÄFT

Sparda Hessen bleibt  
bei Gratiskonto 

„Dividende ist der neue Zins.“ Dieses 
Motto hatte die Sparda-Bank Hessen 
bereits im Jahr 2020 ausgerufen. Dabei 
geht es im Kern darum, im Eigenge-
schäft Renditen am Kapitalmarkt zu 
erwirtschaften, also „für die Mitglieder 
Geld zu verdienen“, wie es der Vor-
standsvorsitzende Markus Müller for-
muliert, um „die 0 zu halten“. Dabei 
meint er, das Girokonto weiterhin ge-
bührenfrei anbieten und Negativzinsen 
vermeiden zu können. Damit war die 
Bank offenbar erfolgreich. Und so hält 
die Bank auch 2021 an beidem fest. 
„Das Girokonto bleibt kostenfrei, wir 
werden auch 2021 keine Negativzinsen 
von unseren Privatkunden erheben“, so 
Markus Müller. Das ist in diesen Zeiten 
schon ein bemerkenswertes Statement. 

In der Neukundengewinnung hat sich 
die Werbeaussage „Mein Giro bleibt 
kostenlos“, mit der die Bank vor allem in 
der Rundfunkwerbung präsent ist, den-
noch nur in einem Plus von 0,8 Prozent 
beziehungsweise 2 694 Kunden ausge-
wirkt. Dies dürfte dem Corona-Effekt 
geschuldet sein, von dem auch andere 
Institute berichten. Denn die Pandemie 
hat die Wechselbereitschaft der Bank-
kunden geschwächt, nicht nur, aber 
auch wegen geschlossener Filialen oder 
der Abneigung, im Lockdown eine Fi-
liale aufzusuchen. 

Kein Corona-Effekt – etwa aufgrund der 
Dividendendiskussion im vergan genen 
Jahr – war hingegen der Rückgang der 
Mitgliederzahl um 1668 Personen oder 
0,6 Prozent. Sondern die Mitglieder-

seitdem die Mitgliedschaft aus der 
Online-Antragsstrecke herausgenom-
men wurde, da sie sich negativ auf die 
Konversionsrate auswirkte. Der Rück-
gang um 0,6 Prozent stellt insofern eine 
Stabilisierung dar, sodass der Vorstand 
zuversichtlich ist, im laufenden Jahr wie-
der ein Wachstum der Mit gliederzahlen 
verzeichnen zu können. Die Anzahl der 
Geschäftsanteile ist  übrigens in den ver-
gangenen Jahren trotz des Rückgangs 
bei den Mitgliederzahlen gestiegen. Das 

heißt: Die Mitgliederbindung hat sich 
tendenziell  erhöht. 

Ein kräftiges Plus hatte die Bank bei  
den Kundeneinlagen zu verzeichnen 
(plus 0,88 Milliarden Euro oder satte  
14 Prozent). Fast im gleichen Ausmaß 
zugelegt hat das Fondsgeschäft. Hier 
stieg das an Union Investment vermit-
telte Fondsvolumen um 13,8 Prozent 
oder 18,8 Millionen Euro auf 154,8 Mil-
lionen Euro. Insgesamt 7 000 Anleger 
machten im Aktionszeitraum von No-
vember 2019 bis Februar 2020 vom 
Fondssparen in Aktienfonds mit Rück-
gabegarantie Gebrauch. Bei einer 
Wert entwicklung von 8 bis 10 Prozent 
von Januar 2020 bis Januar 2021 
machte nahezu kein Kunde von dieser 
Rückgabegarantie Gebrauch. Nun hat 
die Bank allen An legern, die im Aktions-
zeitraum einen Aktienfondssparplan 
eröffnet haben, noch einmal eine zwölf-
monatige Anschlussgarantie gewährt. 
Sie können also nach einem weiteren 
Jahr nochmals entscheiden, ob sie das 
eingezahlte Geld ohne Abzüge für Ent-
gelte zurücker halten wollen. Die Bank 
würde die Fondsanteile dann auf ihre 
eigenen  Bücher nehmen. 

Um das Wertpapiergeschäft weiter zu 
fördern, ist die Rückgabegarantie wei-
terhin für Neukunden verfügbar und 
stößt nach Angabe der Bank auf großes 
Interesse. Für alle Kunden gibt es seit 
November 2020 eine Fonds-Flatrate 
von 9,99 Euro pro Monat, mit der alle 
Ausgabeaufschläge beim Kauf von In-
vestmentfonds abgedeckt sind. Auch 
hier berichtet die Bank über „sehr viel-
versprechende“ Absatzzahlen. 

Im Kreditgeschäft war die Entwicklung 
-

zeichnete die Bank einen Zuwachs von 
1,7 Prozent auf 3,05 Milliarden Euro 
beim Kreditbestand. Es wurden neue 
Kredite in Höhe von 432 Millionen Euro 
zugesagt. Beim Geschäft mit Ratenkre-
diten der Marke Easy Credit, die an die 
genossenschaftliche Teambank vermit-
telt werden, zeigte sich hingegen ein 
deutlicher Corona-Effekt. Hier ging das 
Kreditvolumen um 10,9 Millionen Euro 
oder satte 29,2 Prozent auf 26,4 Millio-
nen Euro zurück. Nicht zuletzt trug dies 
zum Rückgang des Provisionsüber-
schusses um 7,9 Prozent auf 16,8 Mil-
lionen Euro bei. Nach dem Ende der 
Pandemie ist bei den Konsumenten-
krediten aber wohl mit Nachholeffekten 
zu rechnen.  Red.
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